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BEARBEITUNG

PLANDATUM
DRUCKDATUM
PLANGRÖSSE

914,75 m. ü. A.
1:100, 1:1
DI Georg Ennemoser
  / DI Georg  Ennemoser
 
03.02.2025
91,00 / 48,00 cm

ARCHITEKT
COME IN

PHONE
FAX

MAIL TO
INFORM U

OFA Architektur ZT GmbH
Erlerstraße 17-19
A-6020 Innsbruck
+43 512 266216 0
+43 512 266216 80
office@ofa.at
www.ofa.at

Bei dieser Zeichnung bzw. Ausarbeitung handelt es sich um geistiges 
Eigentum des Planers, welches somit gesetzlich geschützt ist. 
Jegliche Vervielfältigung, Veröffentlichung, Überarbeitung, Benutzung oder 
Weitergabe an Dritte in Verbindung mit einem anderen Projekt oder einer 
anderen Arbeit, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung des 
Planers.

Franz Kirchebner
Kohlhüttenweg 441
A-6073 Sistrans, Tirol
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Keller T2
6,09 m2

Keller T1
6,49 m2

Zugang TG
9,80 m2

Podest UG-EG
4,40 m2

E-Technik
4,16 m2

HKLS-Technik
13,59 m2

Keller T6
3,73 m2

Keller T3
3,87 m2

Keller T4
5,41 m2

Keller T5
5,41 m2

Zugang Keller
4,67 m2

Rampe
81,44 m2

Tiefgarage 12STP
297,00 m2

Grundabtretung 
22,15m²

Ein-/Ausfahrt
Grundstück 15/1 und 15/5

Ein-/Ausfahrt
Garage
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0,50% von 378,44=1,90m²

Abluft
1,20x1,80
=2,16m²

Garagentor mit
Gittereinsatz für Zuluft
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GEMEINDE SISTRANS 

BEZIRK INNSBRUCK-LAND 

 

VERORDNUNG 
 

Der Gemeinderates der Gemeinde Sistrans hat mit Beschluss vom 09.11.2015 aufgrund der 
Ermächtigung des § 8 Abs. 5 der Tiroler Bauordnung 2011, LGBl. 57/2011 in Verbindung mit 
der Stellplatzhöchstzahlenverordnung 2015, LGBl. 99/2015 folgende Verordnung über die 
Errichtung von Abstellmöglichkeiten für Kraftfahrzeuge (Stellplatzverordnung) beschlossen: 
 

§ 1 Allgemeines 

 
1. Wer eine bauliche Anlage errichtet, hat Abstellmöglichkeiten für Kraftfahrzeuge 

(Garagen oder Stellplätze) einschließlich der erforderlichen Zu- und Abfahrten in 
ausreichender Zahl zu errichten und zu erhalten. 

2. Soweit in dieser Verordnung keine näheren Bestimmungen über die für bestimmte Arten 
von baulichen Anlagen erforderliche Zahl von Abstellmöglichkeiten enthalten sind, 
richtet sich die erforderliche Anzahl von Abstellmöglichkeiten nach der zu erwartenden 
Zahl der Kraftfahrzeuge der ständigen Benützer und Besucher der Baulichen Anlage. 

3. Die Verpflichtung zur Errichtung von Abstellmöglichkeiten gemäß Punkt 1. gilt als erfüllt, 
wenn außerhalb öffentlicher Verkehrsflächen die erforderlichen Abstellmöglichkeiten 
gegeben sind, die von der baulichen Anlage nicht mehr als 300 Meter – gemessen nach 
der kürzesten Wegverbindung – entfernt sind und deren Benützung rechtlich und 
tatsächlich gewährleistet ist. 

4. Die §§ 1 und 2 sind sinngemäß anzuwenden, wenn durch die Änderungen einer 
baulichen Anlage oder durch die Änderung des Verwendungszweckes einer baulichen 
Anlage ein zusätzlicher Bedarf an Abstellmöglichkeiten entsteht.  

5. Falls sich bei der Ermittlung der Stellplatzanzahl eine Dezimalstelle ergibt, so ist 
aufzurunden. Nur bei  Wohnbauten gem. § 2 Abs. 1 ist die Rundung eigens geregelt. 

 
 

§ 2 
 

Anzahl der Stellplätze für bauliche Anlagen 
 

Die Zahl der jeweils erforderlichen Stellplätze oder Garagen für Neu-, Zu- und Umbauten (für 
Umbauten nur, soweit sie eine Vergrößerung der Parkfläche bedingen) wird wie folgt 
festgelegt: 

 
1.   WOHNBAUTEN 
 
Wohngebäude bzw. 
Wohneinheiten 

bis 60 m² 
Wohnnutzfläche 

61 bis 80 m² 
Wohnnutzfläche 

81 bis 110 m² 
Wohnnutzfläche 

mehr als 110 m² 
Wohnnutzfläche 

Hauptsiedlungsgebiet 1,4 2,1 2,4 2,5 
Übriges 
Siedlungsgebiet 

1,6 2,4 2,8 3,0 

 

1.1 Als Wohnnutzfläche nach Abs. 1 gilt die gesamte Bodenfläche einer Wohnung abzüglich 
der Wandstärken und der im Verlauf der Wände befindlichen Durchbrechungen und 
Ausnehmungen. Bei der Berechnung der Nutzfläche wird nicht berücksichtigt: 

 a) Keller- und Dachbodenräume, soweit sie nach ihrer baulichen Ausgestaltung nicht für 
Wohnzwecke geeignet sind, sowie 

 b) Treppen, offene Balkonen, Loggien und Terrassen. 
Gegebenenfalls ist die Wohnnutzfläche nach mathematischen Regeln zu runden. 
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Top 1 128,41 m² 2,5
Top 2   95,23 m² 2,4
Top 3  44,88 m² 1,4
Top 4  68,86 m² 2,1
Top 5  61,40 m² 2,1
Top 6   35,00 m² 1,4
   11,9  = 12 STP

Grundstück 15/1
Kat. Gemeinde 81132
Grundstücksgröße 986m²

BMD  1,85 986 x 1,85 = 1824,1m³
NFD   0,44 986 x 0,44 = 433,84m²

Stellplatzverordnung


